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In der SaeheWahlprüfungsbesehwerde

Norbert Froese

. 2 Bv C25/14

erhebe ich hiermit namensund mit Vollmacht desBeschwerdeführersdie

Verzögerungs rüge

gemäß § 97b BVerfGG.

Dem Bundesverfassungsgerichtist am 1.August 2014 die Wahlprüfungsbesehwer-
de desBeschwerdeführers Norbert Froesezur Wahl zum 18.Deutschen Bundestag
zugegangenund wurde gemäß Mitteilungvom 11.August 2014 dort unter dem Ak-
tenzeichen 2 BvC25/14 eingetragen.

Jenseits der nun bereits wieder zwei Monate zurückliegenden Mitteilung desBe-

richterstatters BV:RMüllervom 5.12.2016des Inhalts, dassdie Beschwerdebearbei-
tet werde und eine baldige Entscheidungangestrebt werde, gab dasGerichtkei-
nerlei Hinweise,die einen substantiellen Fortschritt im Verfahren erkennen oder
auch nur vermuten ließen.

Damit isttrotz des inWahlprüfungssachengeltenden Beschleunigungsgebotsdie
Situation eingetreten. dassdie Verzögerung desVerfahrens die RechtedesBe-
schwerdeführers ausArt. 41GGbedroht.
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Uwe Heims, Rechtsanwalt - Seite 2-

Jenseits der mit der zunehmenden Verfahrensdauer voranschreitenden allgemei-
nen Entwertung der rechtlichen Schutzfunktion der Wahlprüfungsbeschwerde be-
trifft dies insbesondere

i. die Überprüfung der auf der Grundlage der Wahl erfolgten Mandatserteilung und

ii. die Überprüfung des Wahlrechts (Wahlstatistikgesetz).

Hinsichtlich des Verfahrensstandes ist festzustellen, dass bisher weder Beschlüsse
zur Beweiserhebung bzw. zur Bestellung von Gutachtern mitgeteilt wurden, noch
wurden dem Beschwerdeführer Stellungnahmen der einschlägigen Verfassungs-
organe zugeleitet.

Eine Entscheidungsfindung des Gerichts, die nicht einmal eine Stellungnahme des
Bundestags zur Beschwerde 2 BvC25/14einholt, würde ganz offensichtlich den
Rahmen eines regulären Verfahrens verlassen. Der Grundsatz des rechtlichen Ge-
hörs gebietet zudem, dass Ergebnisse einer Beweiserhebung, der Text von Gut-
achten wie die Stellungnahmen der einschlägigen Verfassungsorgane dem Be-
schwerdeführer zwecks Einsicht und Stellungnahme zugeleitet werden. Entspre-
chende Vorgänge stehen im Verfahren 2 BvC25/14 also noch an. Vor diesem Hin-
tergrund kann es mittlerweile als ausgeschlossen gelten, dass das Verfahren be-
reits in den nächsten Wochen durch eine Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts abgeschlossen werden kann.

Da der Bundespräsident mittlerweile den 24. September 2017 als Wahltermin für
den 19. Deutschen Bundestag bestätigt hat, heißt dies aber nichts anderes, als dass
es dem Antrag CE)droht - zumindest in seinem "hilfsweise Zweig" - allein durch die
Verfahrensdauer materiell unerheblich, wenn nicht gar vollständig obsolet zu wer-
den (vgl. §44 BWahIG).

Eine Verfahrenslänge die geeignet ist, den Antrag einer Wahlprüfungsbeschwerde
durch die bloße Verfahrensdauer materiell unerheblich werden zu lassen, ist zu rü-

gen. DaWahlmängel nicht auf dem Weg der Instanzengerichte verhandelt werden
können, ist das durch Art. 41 GGgarantierte Rechtsmittel der Wahlprüfungsbe-
schwerde vor dem Verfassungsgericht essentiell für den Schutz der Rechte der
Wahlberechtigten. Und dessen Rechte verdienen diesen Schutz, denn das Wahl-
recht gilt zurecht als das vornehmsteRechtdesBürgers im demokratischen Staat
CBVerfGE1, 14 <33». Diese Rechte des Beschwerdeführers dürfen nicht durch die
Verfahrenslänge ausgehebelt werden.

Deswegen bleibt eine Verfahrens länge, die droht in materielle Rechtsverweige-
rung zu münden, auch dann zu rügen, wenn man bedenkt, dass der Zweite Senat
im allgemeinen wie der Berichterstatter BVRMüller im besonderen, während der

letzten 2}2 Jahre durch andere Verfahren von erheblichem Belang belastet waren.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Länge des Verfahrens nicht nur ganz all-
gemein die rechtliche Schutzfunktion der oben benannten Wahlprüfungsbe-
schwerde auch jenseits des Antrags CE)entwertet, sondern auch eine durch die
Beschwerde fällig gestellte rechtzeitigeÜberprüfung des Wahlstatistikgesetzes
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. hinsichtlich Verfassungskonformität gefährdet. Rechtzeitigheißt hierbei natürlich
vor der nächsten Bundestagswahl.

Die Wahlprüfungsbeschwerde 2 BvC25/14 richtet sich offensichtlich mittelbar ge-
gen das Wahlstatistikgesetz, also ein Gesetz, welches derzeit Teil des Wahlrechts
für Bundestags- wie Europawahlen ist. Zwar trifft es einerseits zu, wie die dem Ge-
richt vorliegende Wahlprüfungsbeschwerde richtig bemerkt, dass ein Kassieren
des Wahlstatistikgesetzes keine Probleme hinsichtlich einer nun durch andere .
Rechtskonstrukte zu füllenden Lücke erzeugt, aber die Bundestagswahl ist ande-
rerseits schlichtweg das größte Verwaltungsverfahren, das der Staat zu bewälti-
gen hat und Bedarf eines entsprechenden organisatorischen Vorlaufs.

Die Durchführung derWahl ist ein komplexer bürokratischer Vorgang, in den man
nicht am Vorabend derWahl durch Änderung des anzuwendenden Rechts eingrei-
fen kann. Unterhalb der gesetzlichen Regelungen und der einschlägigen Verord-
nungen wird die Durchführung der Wahl mittels einer Vielzahl von Erlassen und
anderen bürokratischen Maßnahmen gesichert.

Eine noch für die nächste Bundestagswahl erhebliche Korrektur in puncto Wahl-
statistik sollte allein schon wegen des notwendigen organisatorischen Vorlaufs
(incl. der vorgeschriebenen öffentlichen Bekanntmachungen und dem Druck der
Stimmzettel) ca. 60 Tage vor dem Wahltermin geltendes Recht geworden sein
(man vergleiche auch die Fristen im BWahlG und BWO).

Geltendes Recht werden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Ver-
fassungswidrigkeit gesetzlicher Regelungen erst durch die Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt. Die Geschäftsordnung des Bundesverfassungsgerichts kalku-
liert in §29 mit einem Zeitraum von bis zu drei Monaten, die zwischen Entschei-
dung und Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt vergehen können.

Bedenkt man diese Zeiträume und bedenkt man gleichzeitlgdass dem Beschwer-
deführer bisher keinerlei Schriftsätze und/oder Gutachten zur Einsicht und Stel-
lungnahme zugeleitet wurden, dann wird deutlich, dass der rechtzeitigeAbschluss
der Prüfung der Verfassungskonformität des mittelbar angegriffenen Wah lstatis-
tikgesetzes zumindest gefährdet, wenn nicht unmöglich ist. Damit bedroht die
Verfahrenslänge die Rechte des Beschwerdeführers. Deswegen ist die Verfahrens-
länge zu rügen.

Eine Verfahrenslänge, die dazu führt, dass es höchst fraglich wird, ob die Verfas-
sungskonformität einer durch eine Wahlprüfungsbeschwerde mittelbar angegrif-
fenen gesetzlichen Regelung noch rechtzeitigvor der nächsten Wahl geklärt wer-
den kann, ist auch dann zu rügen, wenn man bedenkt, dass der Zweite Senat im
allgemeinen, wie der Berichterstatter BVRMüller im besonderen, während der
letzten 2Yl Jahre durch andere Verfahren von erheblichem Belang belastet waren.

Das Bundesverfassungsgericht erklärt in der Begründung zur Verwerfung der Ver-
zögerungsbeschwerde im Zusammenhang mit der Wahlprüfungsbeschwerde 2

BvC26/14 Folgendes (Vz 1/16, Rn. 31 unten): "Richtet sich die Wahlprüfungsbe-




